
Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Mst. Joachim Schnabel, Wolfgang Moitzi, Dominik Oberhofer, 

Kolleginnen und Kollegen 

zur Regierungsvorlage 

Bundesgesetz, mit dem das Wasserstraßengesetz und das Schifffahrtsgesetz geändert 
werden 

Der Ausschuss für Verkehr und Mobilität wolle beschließen: 

Die oben bezeichnete Regierungsvorlage (251 d.B zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XXVIII.GP) wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 2 wird folgende Z 1 eingefügt: 

„ !. § 1 Abs. 4 lautet: 

„(4) Vom 2., 6. und 7. Teil gelten nur die §§ 5 Abs. 8, 6 Abs. 2 bis 8, 13 Abs. 6, 26 Abs. 3 und 4, 
37 Abs. 1 und 2, 38 Abs. 1 bis 3, 42 Abs. 2 Z 3 und 8, 107, 109 Abs. 7, 118, 125 und 154 Abs. 6 für den 
Bodensee und den Alten Rhein von seiner Mündung bis zur Straßenbrücke Rheineck-Gaissau sowie für 
den Neuen Rhein von der Mündung in den Bodensee bis zur Straßenbrücke Hard-Fussach."" 

2. In Artikel 2 werden die bisherigen Z 1 bis Z 7 in Z 2 bis Z 8 umnummeriert. 

BEGRÜNDUNG: 

ZuZ 1: 

Das Befahren des Bodensees mit maschinengetriebenen Booten ist derzeit nur erlaubt, wenn diese über eine 
Zulassung der dafür zuständigen Behörde verfügen und der Schiffsführer ein sog. „Bodensee-Patent" 
besitzt. 

Im Sinne einer effizienten militärischen Einsatzvorbereitung ist der uneingeschränkte Einsatz aller sowohl 
zulaufender als auch bereits vorhandener militärischen Wasserfahrzeuge auf allen Gewässern Österreichs 
und damit auch auf dem Bodensee notwendig. 

Da es einen unverhältnismäßig hohen, nicht zu rechtfertigenden Verwaltungsaufwand verursachen würde, 
sämtliche Wasserfahrzeuge des Bundesheeres, die alle bereits mit einem militärischen Kennzeichen 
versehen und daher eindeutig identifizierbar sind, einer weiteren Kennzeichnung durch die für die 
Zulassung am Bodensee zuständige Behörde zu unterwerfen und Schiffsführer des Bundesheeres, die 
bereits über eine spezielle, hochqualifizierte und über das zivile Ausbildungsausmaß weit hinausgehende 
Ausbildung verfügen, noch einmal einer Ausbildung für den Bodensee nach zivilen Ausbildungsmaßstäben 
zu unterziehen, soll nun die Ausnahmebestimmung des § 13 Abs. 6 SchFG auch für den Bodensee gelten. 
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